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Kurzbezeichnung 
 
Wahl der Vertreter für die Räte der städtischen Kindertageseinrichtungen 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Jugendhilfeausschuss beschließt, dass als Vertreter des Trägers in die Räte der 
städtischen Tageseinrichtungen Buchholz, Durchholz, Vormholz, An der Bachschule, An der 
Erlenschule, Helfkamp, Luisenstraße und Wemerstraße je zwei Ratsmitglieder bestellt 
werden. 
 
Die Bestellung der Ratsmitglieder zu Vertretern des Trägers erfolgt durch den Jugendhilfe- 
ausschuss auf die Dauer der Legislaturperiode des Rates. 
 
Für die laufende Legislaturperiode des Rates werden zu Mitgliedern des Rates der 
städtischen Tageseinrichtung: 
 
 
 Buchholz die Ratsmitglieder 
 
      ______________________________ und      ______________________________  
 
 Durchholz die Ratsmitglieder 
 
      ______________________________ und      ______________________________ 
 
 Vormholz die Ratsmitglieder 
 
      ______________________________ und      ______________________________ 
 
 An der Bachschule die Ratsmitglieder 
 
      ______________________________ und      ______________________________ 
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 An der Erlenschule die Ratsmitglieder 
 
      ______________________________ und      ______________________________ 
 
 Helfkamp die Ratsmitglieder 
 
      ______________________________ und      ______________________________ 
 
 Luisenstraße die Ratsmitglieder 
 
      ______________________________ und      ______________________________ 
 
 Wemerstraße die Ratsmitglieder       
 
      ______________________________ und     _____________________________ 
 
bestellt. 
 
 
 Finanzielle Auswirkungen:  
Der Beschluss hat keine finanziellen Auswirkungen. 
 
 
Auswirkungen hinsichtlich des Klimaschutzes:  
 
(   ) positive Auswirkungen      ( X ) keine Auswirkungen     (   ) negative Auswirkungen 

 
Begründung für positive bzw. negative Auswirkungen: 
 

 
Sach- und Rechtslage: 
In § 10 Kinderbildungsgesetz (KiBiz) ist die Zusammenarbeit der Eltern mit den 
Kindertageseinrichtungen geregelt. Die Mitwirkung der Erziehungsberechtigten vollzieht sich 
in der Form der Elternversammlung, des Elternbeirats und des Rates der 
Kindertageseinrichtung. Das Verfahren über die Zusammensetzung der Gremien und die 
Geschäftsordnung werden vom Träger im Einvernehmen mit den Eltern festgelegt.  
 
Der Rat der Kindertageseinrichtung (§10 Abs.6 KiBiz) besteht aus Vertreterinnen und 
Vertretern des Trägers, des Personals und des Elternbeirates.  
 
Es hat sich in der Vergangenheit bewährt, als Trägervertreter zwei Ratsmitglieder und einen 
bzw. zwei Vertreter der Verwaltung des Jugendamtes zu benennen 
 

 
In Vertretung 
 
gez. 
Schweppe 

 


